
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Es sind außergewöhnliche Zeiten. Die Pandemie hat erheblichen Einfluss auf

alle Bereiche des täglichen Lebens und stellt uns vor Herausforderungen, die
noch am Anfang dieses Jahres kaum vorstellbar gewesen sind. Auch im Bereich
des Kindschaftsrechts sind mit Blick auf die bestehenden Risiken einer Anste-
ckung bei unklarem Krankheitsverlauf einerseits und den Gefahren für ältere
bzw. vorbelastete Menschen andererseits sowie einer Überlastung des Gesund-
heitssystems immer wieder Abwägungen zu treffen, wie die tägliche Arbeit in
der Praxis etwa eines Jugendamtes, des Familiengerichts, des Verfahrensbei-
standes, einer Beratungsstelle oder eines Sachverständigen zu gestalten ist.
Insoweit sollte einerseits Einigkeit darin bestehen, dass der Kinderschutz ohne
Einschränkungen weiter zu gewährleisten ist. Dies gilt vor allem im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe, die den letztlich auf der verfassungsrechtlichen
Pflicht zur Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes beruhenden Schutz-
auftrag ohne Unterbrechungen wahrzunehmen hat. In gleichem Maße gilt
dies aber auch für die Familiengerichte. Kinderschutzrechtliche Maßnahmen
müssen weiter vorrangig und beschleunigt erlassen werden, wenn dies gebo-
ten ist. Unbeschadet dessen müssen im familiengerichtlichen Verfahren neue
Wege beschritten werden. Dies ist möglich, ohne dass rechtsstaatliche Be-
denken bestünden. Wenn Familiengerichte im Rahmen der gebotenen Ab-
wägung vermehrt einstweilige Anordnungen ohne mündliche Erörterung er-
lassen – oder ein Einschreiten ablehnen – hält sich dies im gesetzlichen
Rahmen. Gleichwohl kann die Anberaumung von Terminen unumgänglich
sein. Hier sind kreative Lösungen gefragt, wobei daran zu erinnern ist, dass
etwa die persönliche Anhörung eines Elternteils einzeln vorgenommen wer-
den kann. Auch Verfahrensbeistände, Anwaltschaft, Beratungsstellen und
Sachverständige stehen derzeit vor massiven Herausforderungen. In gleichem
Maße müssen sie im Einzelfall entscheiden, welchen Stellenwert der konkrete
Einzelfall hat und ob bzw. inwieweit die Aufgaben, etwa auch durch moder-
ne Kommunikationsmittel, angemessen erfüllt werden können.
Andererseits sollte aber auch klar sein, dass kleinliche Elternstreitigkeiten et-
wa über Detailfragen des Umgangs, sowohl in der Beratung also auch vor
den Familiengerichten nach vorgenommener Abwägung mit den Gefahren
der Pandemie gegebenenfalls zurückgestellt werden müssen. Wir wissen seit
langem, dass solche Konflikte ohnehin für die Kinder unverhältnismäßig be-
lastend sind. Bestehende Umgangsregelungen gelten in der Regel ohne Ein-
schränkungen fort. Begründeten Anlass für neue regelungsbedürftige Kon-
flikte gibt die Pandemie grundsätzlich nicht. Vielleicht hilft der derzeitige
Ausnahmezustand streitenden Eltern, die Prioritäten künftig angemessener zu
setzen. In dem Bemühen, auch schlechten Situationen positives Abzugewin-
nen, könnte sich hier vielleicht ein Hoffnungsschimmer ergeben. Die betrof-
fenen Kinder würden es danken.

Bleiben Sie bitte gesund!

Ihr

Prof. Dr. Stefan Heilmann
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